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Öffentliche Urkunde 

Kaufvertrag 

1 Parteien 

1.1 Verkaufspartei 

Credit Suisse Anlagestiftung 
(UID: CHE-109.418.754) 
Stiftung mit Sitz in Zürich 
c/o Credit Suisse AG, Kalanderplatz 1, CH-8045 Zürich 
handelnd durch die Anlagegruppe Credit Suisse Anlagestiftung 
Real Estate Switzerland 
MWST Nr. CHE-109.418.754 MWST 

vertreten laut Vollmacht durch Kocher Simone Diana. 
06.08.1985, von Büren an der Aare, wohnhaft in 8032 Zürich, 
Samariterstrasse 12 

1.2 Kaufspartei 

Staat Solothurn 
Öffentlich-rechtliche Körperschaft, Solothurn 
Werkhofstrasse 65, CH-4509 Solothurn 

vertreten laut Regierungsratsbeschluss durch Keune Guido, 
Kantonsbaumeister 

Alleineigentum 

Alleineigentum 
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2 Kaufsobjekt 

2.1 Grundbuch Solothurn/863 

Grundstückbeschreibung 

Grundstücksart: 

Form der Führung: 

Fläche: 

Gebäude, Vers.-Wert (100%): 

Katasterwert: 

Liegenschaft 

Eidgenössisch 

383 m2 

Wohn- und Geschäftshaus, CHF 6'821 '500.00 
Bielstrasse 3 

CHF 2'322'700.00 

Anmerkungen 

keine 

Vormerkungen 

keine 

Dienstbarkeiten 

keine 

Grundlasten 

keine 

Grundpfandrechte 

keine 

Erwerbsgründe 

01 .12.2003 002-B 2003/00376 Kauf 
21.12.2010 002-K 2010/00962 Namens-/Firmaänderung 
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3 Kaufpreis 

Der Kaufpreis beträgt für 

Grundbuch Solothurn/863 
(fünf Millionen zweihunderttausend Franken) 

CHF 5'200'000.00 

3.1 Bezahlung des Kaufpreises: 

3.1.1 Überweisung Teilkaufpreis 

Der Betrag von 
ist von der Kaufspartei per Valuta 03.07.2023 
(Verfalltag) auf das Konto IBAN Nr. CH24 0483 5058 
4629 4100 0 bei der Credit Suisse (Schweiz) AG,Zürich, 
lautend auf Credit Suisse Anlagestiftung, CSA Real 
Estate Switzerland, mit Vermerk: «Bielstrasse 3, 
Solothurn», zu überweisen. 

3.1.2 Überweisung Kaufpreisrestanz 

Die Kaufpreisrestanz von 
ist innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der schriftlichen 
Bestätigung des Steueramtes, dass eine allfällige 
Grundstückgewinnsteuer durch die Verkaufspartei 
bezahlt worden ist, auf das Konto IBAN Nr. CH24 0483 
5058 4629 4100 0 bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, 
Zürich, lautend auf Credit Suisse Anlagestiftung, CSA 
Real Estate Switzerland, Vermerk: «Bielstrasse 3, 
Solothurn», zu bezahlen. 

CHF 5'000'000.00 

CHF 200'000.00 

3.2 Grundpfandrechtliche Sicherstellung 

Die Verkaufspartei kann innert dreier Monate nach Eigentumsübergang (Datum der 
Tagebucheinschreibung) für den Kaufpreis grundpfandrechtliche Sicherstellung 
verlangen (Verkäuferpfandrecht gemäss Art. 837 ff. ZGB). 
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3.3 Unwiderrufliche Zahlungsverpflichtung/ schriftliche Eintragungsermächtigung 

Diese Urkunde darf im Tage- und Grundbuch eingeschrieben werden, wenn der 
Kaufpreis vertragsgemäss bezahlt wurde oder wenn die Verkaufspartei im Besitze 
einer unwiderruflichen Zahlungsverpflichtung eines schweizerischen Bankinstitutes, 
einer Versicherungsgesellschaft oder einer Pensionskasse ist. 

Die Verkaufspartei verpflichtet sich, den Zahlungseingang oder den Erhalt der 
Zahlungsverpflichtung der Amtschreiberei Region Solothurn schriftlich mitzuteilen. 

Die Vertragsparteien vereinbaren, dass diese schriftliche Eintragungsermächtigung 
frühestens ab dem 03.07.2023 erfolgen darf. 

4 Weitere Vereinbarungen 

4.1 Besitzesantritt 
Der Besitzesantritt des Kaufobjektes in Rechten und Pflichten, mit Übergang von 
Nutzen und Gefahr an die Kaufspartei, erfolgt am 1. Juli 2023 (Antrittstag). 

4.2 Eigentumsübertragung/ Anmeldung beim Grundbuchamt 
Die Eigentumsübertragung erfolgt nach schriftlicher Bestätigung des 
Zahlungseingangs des Kaufpreises oder des Erhalts des obgenannten 
Zahlungsversprechens, frühestens aber am 3. Juli 2023, mit der Aufnahme des 
Kaufvertrages in das Tagebuch des Grundbuchamtes. 

4.3 Periodische Leistungen 
Über alle so genannten periodischen Leistungen wie öffentlich-rechtliche Abgaben, 
Steuern, Energiekosten, Versicherungsprämien, Mietzinsen, Heizungs- und Betriebs 
kostenanteile etc., welche mit dem Kaufobjekt zusammenhängen, rechnen die Par 
teien auf den Antrittstag separat und ausserhalb dieses Vertrages pro rata temporis 
ab. 

Die Abrechnung ist durch die Verkaufspartei bzw. deren Liegenschaftsverwaltung 
innert 90 Tagen ab Antrittstag zu erstellen und der Kaufspartei kostenlos zu übermit 
teln. Die Abrechnung gilt als anerkannt, wenn sie nicht innert 1 0 Tagen seit Vorlage 
schriftlich bestritten wird. Ein anerkannter Saldo wird 15 Tage nach Vorliegen der 
Abrechnung zur Zahlung fällig. 

4.4 Unterlagen 
Spätestens 30 Tage nach der Eigentumsübertragung werden der Kaufspartei sämt 
liche mit dem Kaufobjekt zusammenhängenden Verträge und Akten, wie Mietverträ 
ge, Unterhaltsverträge, Abonnemente, etc., - soweit vorhanden - ausgehändigt. 

j. - 
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4.5 Versicherungen 
Die Parteien erklären, auf Art. 54 des Bundesgesetzes über den Versicherungsver 
trag (VVG) hingewiesen worden zu sein. 

Die Verkaufspartei bestätigt, dass das Kaufobjekt im Rahmen einer Globalver 
sicherungspolice, zusammen mit anderen ihr gehörenden Liegenschaften, versichert 
ist. Die Verkaufspartei wird das Kaufobjekt per Antrittstag aus dieser Globalversiche 
rungspolice ausschliessen lassen. 

Es werden der Kaufspartei somit keine Versicherungsverträge, welche im Sinne von 
Art. 54 VVG gekündigt werden können, übergeben. Der Neuabschluss von privaten 
Schaden- und Haftpflichtversicherungen hinsichtlich des Kaufobjektes mit Wirkung 
per Antrittstag ist demzufolge Sache der Kaufspartei. 

Die kantonale Gebäudeversicherung geht von Gesetzes wegen auf die Kaufspartei 
über. 

4.6 Gewährleistung 
Die Kaufspartei hat das Kaufobjekt eingehend besichtigt und erklärt, von seinem 
Zustand vollumfänglich Kenntnis zu haben. Die Kaufspartei hatte Gelegenheit, von 
der Verkaufspartei zusätzliche Informationen zu verlangen. Sie erklärt, eine um 
fassende rechtliche und technische Prüfung durchgeführt zu haben und bestätigt, 
dass all ihre Fragen zum Kaufobjekt von der Verkaufspartei zu ihrer vollen 
Zufriedenheit beantwortet wurden. Die Kaufspartei übernimmt das Kaufobjekt im 
heutigen, ihr bekannten Zustand. 

Jegliche Gewährleistungspflicht der Verkaufspartei für Rechts- und Sachmängel 
irgendwelcher Art am Kaufobjekt wird ausdrücklich wegbedungen. Dies gilt auch für 
den Fall etwaiger künftiger Gesetzes- oder Verordnungsänderungen. Die Verkaufs 
partei übernimmt insbesondere, aber nicht ausschliesslich, keine Gewährleistung 
irgendwelcher Art für offene oder verdeckte Baumängel, Konstruktionsschwächen, 
Abnutzungserscheinungen, Alterserscheinungen, Modernisierungsbedarf sowie 
Nutzungseinschränkungen irgendwelcher Art, die sich aus baulichen Eigenheiten 
des Kaufobjektes oder Rechtsvorschriften aller Art ergeben können. Ebenso wird 
keine Gewähr geleistet für Flächenabweichungen gegenüber den zur Verfügung 
gestellten Unterlagen, für aktuelle und künftige Mieterträge sowie für die bauliche 
und rechtliche Möglichkeit irgendwelcher Umbauten, Erweiterungen und Einbauten 
sowie für die Möglichkeit, eine Umnutzung oder einen teilweisen oder vollständigen 
Abbruch und Neubau vorzunehmen und dafür eine Bewilligung zu erhalten. Überdies 
kann die Kaufspartei gegenüber der Verkaufspartei insbesondere keine Ansprüche 
aus etwaigen, das Kaufobjekt betreffenden Bewilligungen und Auflagen oder im 
Zusammenhang mit übernommenen Mietverträgen geltend machen. 

Die Verkaufspartei ist sich insbesondere bewusst, dass sie gemäss Art. 192 Abs. 3 
OR und Art. 199 OR der Kaufspartei für absichtlich oder arglistig verschwiegene 
Mängel gleichwohl haftet. Vorbehalten bleiben allfällige im vorliegenden Vertrag 
abgegebene Zusicherungen der Verkaufspartei. Die Verkaufspartei hat ausserhalb 
des vorliegenden Vertrags keine Zusicherungen für das Kaufobjekt abgegeben. 
Allfällige Zusicherungen der Verkaufspartei gelten nicht in Bezug auf Umstände, die 
der Kaufspartei bekannt waren oder bei Anwendung gehöriger Aufmerksamkeit 
hätten bekannt sein müssen, bzw. mit deren Eintritt die Kaufspartei bei Anwendung L 
gehöriger Aufmerksamkeit hätte rechnen müssen. ----,,-- 
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Dies gilt insbesondere in Bezug auf Umstände, die der Kaufspartei im Rahmen der 
sorgfältigen Prüfung offengelegt bzw. zugänglich gemacht wurden. 

Die Parteien haben bei der Festsetzung des Kaufpreises auch dem baulichen 
Zustand und dem Unterhaltszustand des Kaufobjekts sowie dem wirtschaftlichen 
Alter der haustechnischen Anlagen und Apparate (Lift, Heizung, etc.) Rechnung 
getragen. 

Sofern und soweit in Bezug auf allfällige Arbeiten auf dem Kaufobjekt im Zeitpunkt 
der Eigentumsübertragung noch Gewährleistungs- und Garantieansprüche der Ver 
kaufspartei gegenüber den beteiligten Handwerkern und Unternehmern bestehen, 
tritt die Verkaufspartei diese hiermit mit Wirkung ab Eigentumsübertragung an die 
Kaufspartei ab. Soweit allfällige Wandelungs- und Minderungsrechte nicht abtretbar 
sind, wird die Verkaufspartei die Kaufspartei ermächtigen, die Wandelungs- und 
Minderungsrechte im Namen der Verkaufspartei, aber auf Rechnung der Kaufspartei, 
auszuüben und ihr die daraus entstehenden Wandelungs- bzw. Minderungs 
forderungen abtreten. 

4.7 Umweltrechtliche Angelegenheiten 
Die Kaufspartei hat Kenntnis vom Schadstoffgutachten (Gebäudescreening) der 
Firma Ecosens AG vom 04.10.2010. 

Die Parteien haben Kenntnis, dass das Kaufobjekt gemäss der Onlinekarte des 
Amtes für Umwelt des Kantons Solothurn (https://geo.so.ch/map; Abfragedatum: 
04.05.2023) nicht als belasteter Standort gekennzeichnet ist. 

Auch im Zusammenhang mit Abfall- oder umwelt- bzw. gesundheitsgefährdenden 
Schadstoffbelastungen in der Gebäudesubstanz, im Boden (unter Einschluss des 
Oberbodens) oder im Untergrund des Kaufobjekts stehen der Kaufspartei keinerlei 
Gewährleistungsansprüche gegenüber der Verkaufspartei zu. 

4.8 Gebühren und Auslagen 
Die Gebühren und Auslagen der Amtschreiberei Region Solothurn werden von 
beiden Parteien je zur Hälfte bezahlt. 

Gemäss § 209 StG in Verbindung mit § 90 StG ist der Staat Solothurn von der 
Bezahlung der Handänderungssteuer befreit. 

Die Kaufspartei wird der Verkaufspartei über die von ihr zu tragende Hälfte der 
Amtschreibereikosten an folgende Adresse Rechnung stellen: 
Credit Suisse Anlagestiftung, CSA Real Estate Switzerland, c/o Credit Suisse Asset 
Management (Schweiz) AG, M. Sigrist- KIRA 12, Sihlcity- Kalandergasse 4, 8070 
Zürich. 

Die Verkaufspartei wird der Kaufspartei ihren hälftigen Anteil an diesen Kosten innert 
30 Tagen nach Erhalt der Rechnung bezahlen. 
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4.9 Mehrwertsteuer 
Der Verkauf ist gemäss Art. 21 Abs. 2 Ziff. 20 MWSTG von der MWST ausgenom 
men. Die Verkaufspartei hat von der Optionsmöglichkeit nach Art. 22 MWSTG 
keinen Gebrauch gemacht. Die Liegenschaft wird nicht im Meldeverfahren gemäss 
Art. 38 MWSTG übertragen. 

4.10 Mietverhältnisse/Gebrauchsleihe 
Die Kaufspartei hat Kenntnis von den Mietverhältnissen bezüglich des Kaufobjektes, 
ferner davon, dass sie mit dem Eigentumserwerb von Gesetzes wegen in die Ver 
mieterstellung eintritt (Art. 261 Abs. 1 OR). Die Kaufspartei übernimmt von der Ver 
kaufspartei sämtliche Mietverhältnisse mit allen Rechten und Pflichten. Die Kaufs 
partei übernimmt von der Verkaufspartei sämtliche Schadenersatzpflichten 
gegenüber Mietern, die aus einer vorzeitigen Kündigung der Mietverträge nach 
Eigentumserwerb entstehen können. Über die den Parteien per Antrittstag pro rata 
temporis zustehenden Mietzinsen rechnen Kaufspartei und Verkaufspartei direkt 
untereinander ab. 

Sämtliche bestehende Mietverträge sind im Mieterspiegel per Stichdatum 01.06.2023 
festgehalten, von dem eine Kopie als integrierender Bestandteil dieser Urkunde 
beigeheftet ist. Den Parteien ist bewusst, dass es sich beim Mieterspiegel um eine 
Momentaufnahme handelt ohne Garantie für künftige Mietzinseinnahmen; Angaben 
im Mieterspiegel stellen keine Zusicherungen dar. 

Die Verkaufspartei bzw. deren Liegenschaftsverwaltung wird die Mieter über die 
Handänderung informieren. 

Die Verkaufspartei überlässt der Kaufspartei die gemäss dieser Urkunde 
beigelegtem Mieterspiegel leer stehenden Büroräumlichkeiten im 4. OG vom 15. Juni 
2023 bis zur Eigentumsübertragung nach Massgabe von vorstehender Ziffer 4.2 im 
ihr bekannten Zustand zum unentgeltlichen Gebrauch im Sinne einer 
Gebrauchsleihe nach Art. 305 ff. OR und die Kaufspartei erklärt, damit einverstanden 
zu sein. 

4.11 Hauswart-. Service-. Liegenschaftsverwaltungsvertrag 
Die Kaufspartei übernimmt - vorbehältlich des Servicevertrages mit der Schindler 
Aufzüge AG (Rahmenvertrag, Ausschuss des Kaufobjektes per Antrittstag) - die für 
das Kaufobjekt bestehenden Service- bzw. Wartungsverträge sowie den Vertrag 
betr. Hauswartung und Unterhaltsreinigung mit der eco facility service GmbH vom 
26.07.2022 und den Vertrag mit der Swisscom (Schweiz) AG betreffend 
Glasfasererschliessung FTTH vom 27.02./26.03.2013 mit Rechten und Pflichten, 
unter vollständiger Entlastung der Verkaufspartei. Kommt der Parteiwechsel in 
Bezug auf diese Verträge aus irgendwelchen Gründen nicht zustande (z.B. infolge 
Ablehnung des Parteiwechsels durch die Gegenpartei), so werden sich die Parteien 
des vorliegenden Kaufvertrags wirtschaftlich so stellen, als habe der Parteiwechsel 
stattgefunden. Die Verkaufspartei ist diesfalls berechtigt, die entsprechenden 
Verträge auf den nächstmöglichen Kündigungstermin zu beenden. 
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5 Feststellungen und Hinweise 

5.1 Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung/ Radon 
Die Kaufspartei hat Kenntnis davon, dass nicht alle öffentlich-rechtlichen Eigentums 
beschränkungen aus dem Grundbuch hervorgehen. Die Kaufspartei hat sich direkt 
bei den zuständigen Amtsstellen über solche Eigentumsbeschränkungen zu 
informieren. Es ist sodann Sache der Kaufspartei, sich anhand der öffentlich 
zugänglichen Daten (inkl. Online-Kataster) über allfällige Radonvorkommnisse sowie 
andere wesentliche Umstände am Ort der Liegenschaft zu informieren. 

5.2 Solidarhaftung für Amtschreibereikosten und gesetzliches Pfandrecht 

Die Parteien nehmen davon Kenntnis, dass sie für die Bezahlung der Amtschreibe 
reikosten gemäss § 13 des Gebührentarifs solidarisch haften und dass dafür gemäss 
§ 283 lit. a des Einführungsgesetzes zum ZGB ein gesetzliches Pfandrecht ohne Ein 
tragung im Grundbuch besteht. 

5.3 Grundstückgewinnsteuer 
Die Bezahlung einer allfälligen Gewinnsteuer geht zu Lasten der Verkaufspartei. 

Zur Sicherstellung der Bezahlung einer allfälligen Grundstückgewinnsteuer 
vereinbaren die Parteien einen Kaufpreisrückbehalt nach Massgabe von 
vorstehender Ziffer 3.1.2. 

5.4 Gesetzliche Pfandreche für Handänderungssteuer und Grundstückgewinnsteuer 

Die Parteien bestätigen, dass die Amtschreiberei sie auf das gesetzliche Pfand-recht 
für eine allfällige Grundstückgewinnsteuer hingewiesen und deren Tragweite erläutert 
hat. Sie erklären, das Merkblatt des Steueramtes des Kantons Solothurn "Steuerliche 
Hinweise zu Grundstückgeschäften" erhalten zu haben. 

5.5 Weitere gesetzliche Pfandrechte 

Den Parteien ist bekannt, dass auf dem Kaufsobjekt weitere gesetzliche Pfandrechte 
ohne Eintragung in das Grundbuch lasten oder solche innert der gesetzlich vorgese 
henen Frist im Grundbuch eingetragen werden können. 

Die Verkaufspartei erklärt, dass auf dem Kaufsobjekt keine unmittelbaren gesetz 
lichen Grundpfandrechte lasten. Die Verkaufspartei erklärt, dass sie sämtliche 
Rechnungen für Handwerker, welche für das Kaufsobjekt Arbeit geleistet oder 
Material geliefert haben, bezahlt hat bzw. fristgerecht bezahlen wird. Sollten wider 
Erwarten mittelbare gesetzliche Pfandrechte, insbesondere Bauhandwerker 
pfandrechte, geltend gemacht werden, so verpflichtet sich die Verkaufspartei zur 
unverzüglichen nachträglichen Bezahlung oder anderweitigen Sicherstellung. 
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5.6 Kontrolle elektrischer Installationen 
Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass gemäss Ziffer 3 des Anhangs zur Nieder 
spannungsinstallationsverordnung des Bundes (NIV, SR 734.27), elektrische Installa 
tionen (Niederspannungsinstallationen) mit zehn- oder zwanzigjähriger Kontrollperio 
de bei einer Handänderung kontrolliert werden müssen, wenn seit der letzten 
Kontrolle mehr als fünf Jahre vergangen sind. 

Die Kaufspartei hat Kenntnis davon, dass für das Kaufsobjekt teilweise Sicherheits 
nachweise vorliegen, die beim Handwechsel weniger als fünf Jahre alt sind bzw. sein 
werden. Soweit dies nicht der Fall ist, erklären die Parteien, dass die entsprechenden 
Kontrollen der elektrischen Installationen (Niederspannungsinstallationen) erst nach 
der Eigentumsübertragung durch die Kaufspartei und auf deren Kosten veranlasst 
werden. 

Sollten sich aus der vorerwähnten Bestimmung für die Kaufspartei Nachteile irgend 
welcher Art (namentlich Kostenfolgen) ergeben, wird die Verkaufspartei von jeder 
Gewährleistungspflicht befreit. 

5.7 Genehmigung durch den Stiftungsrat 
Die Verkaufspartei bestätigt, dass gestützt auf Ziffer 4.2.2 in Verbindung mit Ziffer 
4.5.2 des Organisationsreglements der Credit Suisse Anlagestiftung, vom Stiftungsrat 
genehmigt und in Kraft gesetzt per 1. Februar 2023, die Kompetenz zum Entscheid 
über den vorliegenden Verkauf beim Portfoliornanager der Immobilien-Anlagegruppe 
CSA Real Estate Switzerland liegt. 

Im Weiteren bestätigt sie, dass der Portfoliomanager der Immobilien-Anlagegruppe 
CSA Real Estate Switzerland den vorliegenden Kaufvertrag genehmigt hat. 

5.8 Kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit 
Die Parteien vereinbaren Stillschweigen über den Inhalt dieses Vertrages und ver 
pflichten sich, Dritte nur nach gegenseitiger Absprache und jeweiliger schriftlicher 
Zustimmung der anderen Vertragspartei über diesen zu informieren. Vorbehalten 
bleiben gesetzliche und aufsichtsrechtliche oder regulatorische Offenlegungs 
vorschriften sowie die Offenlegung zur Durchsetzung von Ansprüchen aus oder im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag. Sämtliche Informationen an Dritte, insbeson 
dere aber gegenüber den Medien, über das vorstehende Kaufgeschäft und die damit 
zusammenhängenden weiteren Verträge werden die Parteien vorgängig gemeinsam 
abstimmen. 
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5.9 Salvatorische Klausel 
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die 
Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen davon nicht berührt. Die Parteien werden in 
einem solchen Fall eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung 
durch eine wirksame, wirtschaftlich möglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt. Dies 
gilt auch, wenn der Vertrag eine Lücke enthält. 

5.10 Anwendbares Recht und Gerichtstand 
Auf diesen Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar, unter Aus 
schluss allfälliger Verweisungsnormen auf andere Rechtsordnungen. Sämtliche 
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag werden ausschliess 
lich durch die für den Ort der gelegenen Sache zuständigen ordentlichen Gerichte 
entschieden. 

5.11 Nahestehende Personen 
Die Vertragsparteien bestätigen, nicht dem Personenkreis „nahestehender Personen" 
im Sinne von Art. 48i Abs. 2 der Verordnung über die berufliche Alters-, 
Hinterlassenen- und lnvalidenvorsorge (BVV2), anzugehören. 

5.12 Genehmigung durch den Regierungsrat 
Der vorliegende Vertrag bedarf der Zustimmung durch den Regierungsrat des 
Kantons Solothurn. 

Der entsprechende Regierungsratsbeschluss liegt der Amtschreiberei vor. 

5.13 Vollmacht der Verkaufspartei 
Die Verkaufspartei wird vertreten laut Vollmacht durch Simone Diana Kocher, 
06.08.1985, von Büren an der Aare, wohnhaft in 8032 Zürich, Samariterstrasse 12. 

Der Eingang der beglaubigten Original-Vollmacht bleibt vorbehalten. 
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6 Grundbuchanmeldung 

Die Vertragsparteien ersuchen um Vornahme folgender Eintragungen per 3. Juli 2023 
im 

6.1 Grundbuch Solothurn/863 

Eigentum: Staat Solothurn, Solothurn 
zu Alleineigentum 

Vor der Einschreibung im Tagebuch sind folgende Vorbehalte zu erledigen: 

1. Eingang einer unwiderruflichen Zahlungsverpflichtung / Eintragungsermächtigung 
gemäss Ziffer 3.3 

2. Eingang der beglaubigten Original-Vollmacht gemäss Ziffer 5.13 
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7 Beurkundung 
Hiermit wird öffentlich beurkundet, dass die Parteien 

- den Vertrag vor dem Notar selbst gelesen haben und er ihnen die Urkunde erläu 
tert hat; 

- den Inhalt des Vertrages als ihrem freien Willen entsprechend bezeichnet und die 
Urkunde in Gegenwart des Notars unterzeichnet haben; 

- dem Notar erklärt haben, dass weder Einschränkungen ihrer Handlungsfähigkeit 
vorliegen, noch Verfahren auf Einschränkung der Handlungsfähigkeit hängig sind. 

Solothurn, ,A 6--_ J CA '1 .' Z o Z J 

Die Verkaufspartei: 

Q~ ' -· . --·· .. -:-:-, __ ::--..:.... ~ 

Die Kaufspartei: 

f----------., 
Credit Suisse Anlagestiftung, 
vertreten durch Kocher Simone Diana 

Staat Solothurn, vertreten durch Keune Guido, 
Kantonsbaumeister 

egion Solothurn 

lsabel Zenari, Notarin 

Auftrags-Nr. 341806 / Dossier-Nr. 1112602 / Siragusa Loredana 
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Vorbehalte: 

Die Vorbehalte zur Einschreibung im Tagebuch wurden wie folgt erledigt: 

Erledigt am: 

1. Eingang einer unwiderruflichen Zahlungsverpflichtung / 
Eintragungsermächtigung gemäss Ziffer 3.3 

2. Eingang der beglaubigten Original-Vollmacht 
gemäss Ziffer 5.13 

A5. r;. 2ol.J 

Im Grundbuch eingetragen, 
Solothurn, 
Der/Die Grundbuchverwalter/In 

Auftrags-Nr. 341806 / Dossier-Nr. 1112602 / Siragusa Loredana 
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